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Öffentlicher Auftrag - Preis prüfen lassen
Für die Preise bei öffentlichen Aufträgen gelten besondere Vorschriften. Als
öffentliche Auftraggebende können Sie durch die Preisüberwachungsstelle Berlin
prüfen lassen, ob die Preise, die Unternehmen mit Sitz in Berlin im Rahmen von
öffentlichen Aufträgen fordern, angemessen sind.

Verfahrensablauf

Senden Sie Ihren formlosen Antrag auf Preisüberprüfung zusammen mit den1.
erforderlichen Unterlagen per Post an die Preisüberwachungsstelle Berlin.
Ihr Antrag wird dort bearbeitet.2.
Sie erhalten einen schriftlichen Prüfbericht über die Feststellung des3.
preisrechtlich zulässigen Preises.

Voraussetzungen
öffentlicher Aufrag
Sie sind öffentliche/r Auftraggeber/in und haben einen öffentlichen Auftrag an
ein Berliner Unternehmen erteilt.

Erforderliche Unterlagen
Antrag auf Preisprüfung
Vertrag
und falls vorhanden: Vertragsänderungen
Auftragsunterlagen
Leistungsbeschreibung
Schlussrechnung

Gebühren
keine

Rechtsgrundlagen
Verordnung PR Nr. 30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen
(PreisV 30/53)
(http://www.gesetze-im-internet.de/preisv_30_53/)

Durchschnittliche Bearbeitungszeit
Durchschnittliche Angaben zur Bearbeitungszeit sind nicht möglich, da diese
maßgeblich durch den individuellen Prüfaufwand bestimmt wird.

http://www.gesetze-im-internet.de/preisv_30_53/

